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1 Antrag 

Der Vorhabensträger beantragt gem. §§ 8, 10 WHG die Erteilung einer gehobenen 

Erlaubnis zur Grundwasserableitung aus dem Tiefbrunnen IV Rattelsdorf mit den in 

Tab. 1 genannten Mengen. 

                    Tab. 1 Beantragte Mengen für den Tiefbrunnen IV  

 Tiefbrunnen IV Rattelsdorf 
(Fl.-Nr. 280, Gmkg. Höfen b. Rattelsdorf) 

Qmax [l/s] 6,0 

Qdmax [m³/d] 388 

Qa [m³/a] 95 000 

1.1 Vorhabensträger 

Markt Rattelsdorf 

vertreten durch Herrn 1. Bürgermeister Bruno Kellner 

Grabenstraße 26 

96179 Rattelsdorf 

1.2 Planfertiger 

Gartiser, Germann & Piewak 

Ingenieurbüro für Geotechnik und Umwelt GmbH 

Schützenstraße 5 

96047 Bamberg 

1.3 Zweck des Vorhabens 

Das aus dem TB IV Rattelsdorf geförderte Grundwasser dient der Versorgung der 

Gemeindeteile Rattelsdorf, Ebing, Höfen und Höfenneusig mit einwandfreiem Trink- 

und Brauchwasser in ausreichender Menge sowie für die Bereitstellung von 

Löschwasser entsprechend DVGW Arbeitsblatt W 405. 

2 Bestehende Verhältnisse 

2.1 Wasserrechtliche Daten 

Für den TB IV Rattelsdorf liegt mit Bescheid des Landratsamtes Bamberg vom 

18.08.1999 die bis 31.08.2019 befristete gehobene Erlaubnis zur Entnahme bis zu 6 l/s 

bzw. 388 m³/d und bis zu 95 000 m³/a vor.  
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Das bestehende Wasserschutzgebiet des TB IV Rattelsdorf wurde mit Verordnung vom 

03.08.2001 des Landratsamtes Bamberg festgesetzt.  

2.2 Versorgungskonzept 

Die Trinkwasserversorgung Rattelsdorf wird aus den Tiefbrunnen IV und V 

sichergestellt. Beide Brunnen fördern über eine Aufbereitung zentral in den 

Hochbehälter Höfen. Die Ansteuerung der Brunnen erfolgt wasserstandsabhängig über 

den Hochbehälter. Von hier wird das aufbereitete Wasser in das Ortsnetz Rattelsdorf 

abgeleitet. 

2.3 Bedarf 

2.3.1 Bisherige Entnahmen und Verkauf 

Die Fördermengen aus dem Tiefbrunnen IV Rattelsdorf lagen in den Jahren 2013 – 2018 

zwischen 61.500 und 70.463 m³/a (vgl. Tab. 2). Die größte Tagesentnahme in dieser Zeit 

wurde 2013 mit 369 m³/d getätigt. Die eingestellte Momentanentnahme liegt derzeit bei 

4 l/s. Das bestehende Wasserrecht wurde diesbezüglich eingehalten. 

Tab. 2 Fördermengen und Verkaufszahlen Wasserversorgung Rattelsdorf 

Jahr1 
Förder-
menge 
TB IV 

Größte 
Tagesent-
nahme   
TB IV 

Förder-
menge 
TB V 

Förder-
menge 
TB I 

Förder-
menge 
TB II 

Wasser-
verkauf 

Einwoh-
ner 

Spez. 
Ver-
brauch 

 m³ m³ m³ m³ m³ m³  l/E*d 
2000 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 148.177 k.A. - 
2001 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 150.242 k.A. - 
2002 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 161.384 k.A. - 
2003 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 159.423 k.A. - 
2004 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 155.161 k.A. - 
2005 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 144.278 k.A. - 
2006 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 152.111 k.A. - 
2007 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 140.858 k.A. - 
2008 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 142.813 k.A. - 
2009 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 135.164 3546 - 
2010 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 138.223 3541 - 
2011 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 136.837 3529 - 
2012 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 131.024 3538 - 
2013 k.A. 369 k.A. k.A. k.A. 131.219 3567 - 
20142 63.7272 296 58.0712 36.4872 46.2972 176.9842 3594 124,6 
20154 70.463 340 97.353 5160 6436 141.267 3647 134,8 
2016 63.873 336 102.198 0 0 138.208 3617 145,23 
2017 70.053 345 119.232 0 0 135.548 3605 143,9 
2018 61.547 337 105.253 0 130 139.067 3621 126,2 

1 Als Abrechnungszeitraum gilt jeweils der Abschnitt zwischen dem 01.07. des Vorjahres und dem 30.06. 
des aktuellen Jahres. Ab dem Jahr 2015 gilt der Abschnitt zwischen dem 01.10. des Vorjahres und dem 
30.09. des aktuellen Jahres. 
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2 Der Abrechnungszeitraum 2014 erstreckt sich über 15 Monate vom 01.07.2013 bis zum 30.09.2014. 
Entsprechend sind höhere Entnahmemengen und Wasserverkaufsmengen angegeben. 
3 Die Berechnung des spezifischen Verbrauchs im Jahr 2016 erfolgt anhand der Angabe: geförderte 
Menge 191 672 m³ (Angabe Wassermeister Herr Hornung), welche deutlich über der Summe der 
geförderten Mengen aus den Tiefbrunnen IV und V liegt. 
4 Ab Januar 2015 speisen die nitratbelasteten Brunnen I und II nicht mehr in die Versorgung ein. 

 

Die verkauften Mengen lagen im Markt Rattelsdorf in den Jahren 2000 – 2018 zwischen 

gerundet 131.000 und 161.000 m³/a (vgl. Tab. 2).  

Eine grafische Darstellung der Monats- und Jahresentnahmen ist in Anlage 4.1.3 und 

4.1.4 dargestellt. 

2.3.2 Verluste 

In Tabelle 3 sind die in den letzten 18 Jahren festgestellten Verluste im Ortsnetz des 

Markt Rattelsdorf dargestellt. 

Tab. 3 Verluste im Ortsnetz Rattelsdorf 

Jahr1 Verluste [%] 
2000 34,8 
2001 31,1 
2002 30,0 
2003 24,4 
2004 8,2 
2005 12,0 
2006 6,7 
2007 11,0 
2008 8,9 
2009 16,0 
2010 14,1 
2011 25,0 
2012 25,3 
2013 14,1 
2014 13,7 
2015 18,4 
2016 27,9 
2017 28,2 
2018 16,6 

1 Als Abrechnungszeitraum gilt jeweils der Abschnitt zwischen dem 01.07. des Vorjahres und dem 30.06. 
des aktuellen Jahres. Ab dem Jahr 2015 gilt der Abschnitt zwischen dem 01.10. des Vorjahres und dem 
30.09. des aktuellen Jahres. 

Die teilweise hohen Verlustzahlen sind nach Angaben des Versorgers auf vermehrte 

Rohrbrüche in den letzten Jahren zurückzuführen.  

2.3.3 Derzeitiger und künftiger Bedarf 

Es liegt eine Bedarfsberechnung des Ingenieurbüros Höhnen & Partner vom März 2014 

vor (vgl. /7/). Die Bedarfszahlen sind in Tabelle 4 dargestellt. 
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Tab. 4 Wasserbedarf im Versorgungsgebiet der Tiefbrunnen IV und V 

Mittlerer Wasserbedarf [m³/d] 440 
Maximaler Wasserbedarf [m³/d] 660-700 

Jahresbedarf [m³/a] 176 000 

 

Diese Bedarfszahlen können mit dem bestehenden Wasserrecht des Brunnen V sowie 

dem noch bestehenden und neu beantragten Wasserrecht des Brunnen IV gedeckt 

werden (vgl. Tabelle 5). 

Tab. 5 Aktuelle bzw. beantragte Wasserrechte der Tiefbrunnen IV und V 

 Tiefbrunnen IV Tiefbrunnen V Summe 
Momentanentnahme 

Q [l/s] 
6,0 7,5 13,5 

Maximalentnahme 
Qmax [m³/d] 

388 430 818 

Jahresentnahme 
Qa [m³/a] 

95 000 120 000 215 000 

 

Die aktuellen Verbrauchsdaten des Wasserversorgers deuten auf höhere Bedarfszahlen 

insbesondere im Hinblick auf den Tagesspitzenbedarf hin. Im Versorgungsgebiet der 

Brunnen IV und V sind mittelfristig (5-10 Jahre) mehrere Erweiterungen 

(Neubaugebiete, Nachverdichtungen) geplant. In der Summe handelt es sich um 112 

Bauplätze. Die Bedarfsprognosen sollten daher überarbeitet werden.  

2.4 Alternative Bezugsmöglichkeiten 

Der Brunnen IV wurde 1997 erbaut und dient seitdem der Trinkwasserversorgung von 

Rattelsdorf. Die früher betriebenen Brunnen I und II wurden im Dezember 2014 wegen 

Nitratbelastungen und techn. Sanierungsbedarf aus der Versorgung herausgenommen. 

Ein Anschluss an eine übergeordnete Versorgung (z.B. FWO) existiert nicht. In den 

letzten Jahren wurden umfangreiche Maßnahmen (Brunnenregenerierungen 2014, 

Rohrnetzverbesserungen) durchgeführt, die dem Ausbau und der Sicherung der 

Eigenwasserversorgung von Rattelsdorf dienten. Aktuell existieren neben den beiden 

Tiefbrunnen IV und V keine weiteren Bezugsmöglichkeiten. 
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3 Beschreibung der Benutzungsanlage 

3.1 Wassergewinnung 

3.1.1 Bezeichnung, Bohrfirma, Baujahr 

Name des Brunnens Tiefbrunnen IV Rattelsdorf 

Art Vertikalbrunnen 

Baujahr 1997 

Bohrfirma  Keller, Hahn & Co. Brunnenbau GmbH 

3.1.2 Lage 

Landkreis Bamberg 

Gemeinde Markt Rattelsdorf 

Gemarkung Höfen bei Rattelsdorf 

Flurstück-Nr. 280 

Rechtswert (Orthofoto) 4418801 

Hochwert (Orthofoto) 5542525 

Geländehöhe (GOK) [m ü. NN]  ca. 284,80 

3.1.3 Ausbaudaten 

Alle Teufenangaben sind bezogen auf GOK zum Zeitpunkt der Errichtung des 

Brunnens. Der Ausbauplan inklusive Schichtenverzeichnis ist als Anlage 3.1 beigelegt. 

Bohrtiefe [m u. GOK] 129,00 

Brunnenausbautiefe [m u. GOK] 124,40 

Endlichtweite [mm] 610 

 
Filterrohr  

 

Material Schlitzbrückenfilter V2A, Werkstoff 1.4301 

Nennweite [mm] DN 300 

von - bis [m u. GOK] 51,40 – 84,40 

von - bis [m u. GOK] 90,40-122,40 

Schlitzweite [mm] 2,0 

  

Vollrohr  

Material V2A, Werkstoff 1.4301 

Nennweite [mm] 300 

von - bis [m u. GOK] 3,40 – 51,40 (Aufsatz) 

von - bis [m u. GOK] 84,40 – 90,40 (Pumpenschutzrohr) 

von - bis [m u. GOK] 122,40 – 124,40 (Sumpf) 

  

  

Vollrohr Peilrohr 

Material V2A, Werkstoff 1.4301 

Nennweite [mm] 50 

von - bis [m u. GOK] 3,00 – 63,00 
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Filterrohr Peilrohr 

Material Wickeldrahtfilter V2A, Werkstoff 1.4301 

Nennweite [mm] 50 

von - bis [m u. GOK] 
63,00 – 105,00 
 

  

Filterkies 
Körnung [mm] 

3-6 

von – bis [m u GOK] 
3,50 – 40,00 
 

Körnung [mm] 5-8 

von – bis [m u GOK] 40,00 – 123,00 

Körnung [mm] 3-6 

von – bis [m u GOK] 123,00 – 126,00 

3.1.4 Abdichtung 

Sperrrohr   

Material Stahl 

Nennweite [mm] 711 

Wandstärke [mm] 7,1 

im Bohrloch [mm] 900 

von – bis [m u. GOK] OK – 33,00 

Hinterfüllung mit Bohrgut 

von – bis [m u. GOK] OK – 2,00 

Hinterfüllung mit Dämmer-Zement-Suspension 

von – bis [m u. GOK] 2,00 – 33,00 

Fußzementation mit Dämmer-Zement-Suspension 

von – bis [m u. GOK] 33,00 – 35,00 

3.1.5 Hydrogeologische Daten 

Pumpversuch vom  20.05.2014, 8:15 Uhr – 23.05.2014, 10:22 Uhr 
Dauer  ca. 74 h 
Dauer Wiederanstiegsmessung ca. 69 h 
Messbezug (BZP) Brunnenkopf (~ GOK) 
Ruhewasserspiegel [m u. BZP] 44,14 
 

                    Tab. 6 Pumpversuchsdaten 20.05.-23.05.2014 

Förderleistung [l/s] 5,13 
Wasserspiegel [m u. BZP] 51,60 
Absenkung [m u. Rwsp.] 7,46 
Leistungsquotient [l/s*m] 0,69 
Dauer der Beharrung [h] ca. 12 

Der Pumpversuch erfolgte nach den Regenerierungsmaßnahmen im Mai 2014. Eine 

graphische Darstellung liegt als Anlage 3.2 bei, die Q-s-Linie ist in Anlage 3.3, die 

Auswertung des Wiederanstiegs in Anlage 3.4 dargestellt. Im Vergleich zum 
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Pumpversuch 1997 vor Inbetriebnahme des Brunnens liegt der Leistungsquotient mit 

0,69 l/s*m aktuell um rund 24 % niedriger (C1997 = ~ 0,91 l/s*m). Der 

Leistungsrückgang wird auf Brunnenalterungsprozesse zurückgeführt. Vor den 

Regenerierungsmaßnahmen 2014 lag der Leistungsquotient bei einer Entnahme vom 

5,8 l/s bei 0,57 l/s*m, die Maßnahmen waren somit erfolgreich. Im Vergleich zu 

aktuellen Betriebsmessungen ergeben sich einem Leistungsquotient von C = 0,72 l/s*m 

keine Veränderungen seit 2014. Der geringfügig höhere Leistungsquotient ist auf den 

noch nicht ganz erreichten Beharrungszustand zurückzuführen. Der Pumpversuch kann 

somit nach wie vor als repräsentativ gewertet werden.    

3.1.6 Brunnenzustand  

Die letzte Regenerierung des Brunnens erfolgte im Mai 2014 durch die Fa. Osel Bohr 

GmbH. Bei der Kamerabefahrung vor Regenerierung am 14.05.2014 wurden ab ca. 

55 m unter Brunnenkopf teilweise geschlossene Filterschlitze sowie ab 59 m flächige 

schwarze Manganablagerungen festgestellt. Unterhalb des Pumpenschutzrohres wurden 

weißliche, vermutlich karbonatische Ablagerungen sowie teilweise zugesetzte 

Filterschlitze festgestellt. Die Auflandung wurde in 123,4 m angetroffen. Nach der 

mechanischen Brunnen-Regenerierung mittels Druckwellen-Impuls-Verfahren sind die 

Filterschlitze und Rohrwandungen ablagerungsfrei (vgl. Kamerabefahrung vom 

19.05.2014). Die Auflandung wurde bei 123,9 m u. OK Brunnenkopf angetroffen.  

3.2 Fördereinrichtung 
Tab. 7 Daten zur eingebauten Pumpe im Tiefbrunnen IV 

 Tiefbrunnen IV Rattelsdorf 
Hersteller Caprari 

Typ E6X50/15 + MAC615-8V 

Nennförderstrom Q [l/s] 7,9 

Nennförderhöhe H [m] 98,7 

Frequenzregelung ja 

Steigleitung V4A DN 80 ZSM 

Länge Steigleitung [m] 86 

Zur Vermeidung von Absenkungen in den Filterbereich ist die Fördermenge derzeit auf 

4,0 l/s, eingestellt. Die Brunnenbetriebszeit beträgt im Normalfall ca. 12 Stunden am 

Tag. 
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3.3 Wasseraufbereitung 

Das geförderte Wasser wird zum Hochbehälter gepumpt und dort mit dem Wasser aus 

Brunnen V gemischt. Nach Belüftung zur Anhebung des O2-Gehaltes wird das Wasser 

zunächst durch einen Grobfilter und anschließend durch eine Ultrafiltrationsanlage 

geleitet. Die UF-Anlage wurde im September 2018 in Betrieb genommen, um 

ausgefallenes Eisen und Mangan, welches nach Wegfall der Brunnen I und II zu 

Problemen im Leitungsnetz führte, zu entfernen. Anschließend wird das Wasser durch 

eine UV-Anlage in die beiden 750 m³ fassenden im Hochbehälterkammern geleitet. 

Anfallende Rückspülwässer aus der Aufbereitung werden in einen Vorflutgraben, der 

zur Itz führt, eingeleitet.  

3.4 Wasserspiegelmessungen 

Die im Rahmen der Eigenüberwachungsverordnung vom Betreiber monatlich erfassten 

Wasserspiegel seit 2013 bis 2018 sind in Anlage 4.1.1 tabellarisch und in Anlagen 4.1.2 

grafisch dargestellt. 

Die Ruhewasserspiegel (Rwsp.) lagen im Zeitraum 2013 – 2018 zwischen 238,04 – 

242,69 m ü. NN. Im Zeitraum 2013 – 2016 deutet sich eine leichte Absenkung des 

Ruhewasserspiegels an. 2017 und 2018 stiegen die Ruhewasserspiegel z.T. wieder 

deutlich an. 

Die Betriebswasserspiegel (Bwsp.) lagen im Zeitraum 2013 – 2018 bei Förderraten von 

4,0 bis 5,8 l/s zwischen 229,31 und 238,72 m ü. NN. Während die Betriebswasserspiegel 

in den Jahren 2013 und 2014 z.T. deutlich innerhalb der Filterstrecke lagen, wurde ab 

Juli 2014 nach den Regenerierungsmaßnahmen die Momentanentnahme zunächst auf 

5,0 l/s und ab Januar 2015 auf 4,0 l/s eingeregelt. Die Betriebswasserspiegel liegen im 

Zeitraum 2015/2016 knapp unterhalb der OK Filter, aktuell im Wesentlichen oberhalb 

der OK Filter. 

4 Grundwasserchemismus 

Es liegen Rohwasseranalysen gemäß Eigenüberwachungsverordnung (EÜV) der Jahre 

2013 bis 2018 vor. Der Prüfbericht der aktuellsten Beprobung von 2018 liegt  als Anlage 

5.1 bei. Die zugehörige Ionenbilanz ist in Anlage 5.2 und die Härteberechnung in Anlage 

5.3 dargestellt. Die weiteren Prüfberichte der Jahre 2017-2014 sind als Anlage 5.4 
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beigelegt. Die letzte isotopenchemische Untersuchung aus dem Jahr 2014 liegt als 

Anlage 5.5 bei. 

4.1 Klassifizierung und Härtegrad 

Der Tiefbrunnen IV Rattelsdorf erschließt ein normal mineralisiertes Mg-Ca-Na-HCO3-

Wasser mit einer elektrischen Leitfähigkeit von 788 μS/cm und einer Gesamthärte von 

19,4°dH, was gemäß WRMG 2013 dem Härtebereich 3 (hart) entspricht. Der 

Sauerstoffgehalt liegt sehr niedrig bei 1,90 mg/l und zeigt reduzierende Verhältnisse an. 

Eisen und Mangan konnten nicht nachgewiesen werden. Der Urangehalt liegt mit 14,8 

µg/l geogen bedingt über dem Grenzwert von 10 µg/l nach Trinkwasserverordnung. 

Durch Mischung mit dem Wasser aus Brunnen V wird der Grenzwert auf der 

Reinwasserseite deutlich eingehalten.  

4.2 Anthropogene Inhaltsstoffe 

Der Nitratgehalt von 1 mg/l deutet einen sehr guten Geschütztheitsgrad ohne 

flächenhafte Einträge aus der landwirtschaftlichen Nutzung an. Ammonium und 

Pflanzenschutzmittel sind nicht nachweisbar. 

4.3 Mikrobiologie 

Die beprobten Wässer sind nach vorliegenden Laborberichten stets mikrobiologisch 

unauffällig und erfüllen die hygienischen Anforderungen der TrinkwV 2001. Einzig die 

Beprobung vom 23.05.2014 weist eine Überschreitung der Trinkwasserverordnung auf 

(Coliforme Keime), was auf die vorangegangenen Regenerierungsmaßnahmen 

zurückzuführen ist.  

4.4 Isotopie 

Im Zuge der Regenerierungsmaßnahmen 2014 wurden beim Abschlusspumpversuch die 

Tritiumgehalte dreier Wasserproben aus dem Tiefbrunnen IV bestimmt. Die Werte lagen 

zwischen 0,7±0,6 und 1,3±0,7 TU. Es handelt sich entsprechend um ein sehr gut 

geschütztes Grundwasser mit einem Anteil > 90 % von mittleren Verweilzeiten im 

Untergrund von > 70 Jahren.  
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5 Grundwasserverhältnisse und Einzugsgebiet 

5.1 Geografische Verhältnisse 

Das Untersuchungsgebiet liegt westlich Rattelsdorf und des südlichen Itzgrundes 

(Anlage 1.1). Westlich des Brunnens verläuft in N-S-Richtung der Höhenzug des 

Daschendorfer Forstes. Östlich des Brunnens fällt das Gelände sanft bis in die Talauen 

der Itz ab. Das Untersuchungsgebiet wird über die Itz und mehrere kleine Nebenbäche 

entwässert. Die Itz fließt östlich des Untersuchungsgebiet mäandrierend von N nach S 

und mündet östlich von Baunach in den Main, der den Hauptvorfluter für das Gebiet 

darstellt. 

Der Tiefbrunnen liegt südwestlich des Rattelsdorfer Ortsteils Höfen, nordwestlich des 

Baunacher Ortsteils Daschendorf. Der Abstand zur Ortsbebauung Höfen beträgt ca. 

940 m, zur Bebauung Daschendorf ca. 1040 m. Die Geländehöhe am Brunnenstandort 

beträgt ca. 285 m NN.  

Der Itzgrund wird als Grünland, die flacheren Talhänge werden ackerbaulich sowie als 

Grünland mit Streuobstwiesen genutzt. Der Höhenzug des Daschendorfer Forstes ist 

bewaldet.  

5.2 Geologischer und tektonischer Überblick 

Nach der Geologischen Karten 1:25.000, Blatt 5931 Ebensfeld stehen im 

Untersuchungsgebiet Schichten des mittleren und oberen Burgsandsteins sowie des 

Feuerletten an, welche im Itzgrund durch quartäre Talfüllungen überdeckt werden. Der 

Höhenzug des Daschendorfer Forstes wird von Sedimenten des Rhät und des unteren 

Lias (Lias Alpha 1 + 2) gebildet. Am Westhang des Itzgrundes steht großflächig 

Lößlehm an. (vgl. Anlage 1.2). 

Das Einfallen der Schichten ist im Untersuchungsgebiet flach nach Westen bis 

Südwesten gerichtet. Die Schichten sind nach den geophysikalischen Untersuchungen 

zur Bohrpunktfestlegung durch herzynisch gerichtete Staffelbrüche leicht zueinander 

versetzt. 

5.3 Hydrogeologische Verhältnisse 

Der Brunnen IV durchteuft unter ca. 1 m mächtiger quartärer Überdeckung bis 42 m 

Ton- und Schluffsteine des Feuerletten. Darunter folgen bis zur Endteufe in 129 m die 

Schichten des oberen und mittleren Burgsandsteins.   
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Der Brunnen ist bis 35 m u. GOK abgesperrt und erschließt die Sand- und Tonsteine des 

Burgsandsteins als Grundwasserleiter. 

Tab. 8 Geologie und Stratigraphie Tiefbrunnen IV Rattelsdorf  

Teufenbereich 
[m u. GOK] 

Schichtenbeschreibung Stratigraphie 

0,0 – 1,0 Schluff, Ton, Grobsand, Hangschutt, 
braun bis ocker 

Quartär 

1,0 – 42,0 Tonstein und Schluffstein, von 37,0-
40,0 eingeschalteter Feinsandstein, 

rotbraun, grüngrau, violett 

Feuerletten, Trossingen-Formation 

42,0- 72,0 Feinsandstein, schluffig, z.T. stark 
schluffig mit Lettenzwischenlagen, 
graubraun, weißgrau, braunviolett 

Oberer Burgsandstein, Löwenstein-
Formation 

72,0-129,0 Tonstein-Sandstein-Wechselfolge, 
z.T. Mergelstein, weißgrau, violett, 

graugrün, rotbraun 

Mittlerer Burgsandstein, 
Löwenstein-Formation 

 

Der erschlossene Burgsandstein ist als anisotroper Kluftgrundwasserleiter zu 

charakterisieren. Nach der Hydrogeologischen Karte von Bayern 1: 50 000 Blatt L 5930 

Ebern Blatt 2 (Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung) liegt für den genutzten 

Aquifer Burgsandstein eine sehr große Gesamtschutzfunktion der 

Grundwasserüberdeckung mit einer wahrscheinlichen Sickerwasser-Verweilzeit von 

mehr als 25 Jahren vor (vgl. Anlage 1.4). Gem. Einstufung des Bohrprofils nach Hölting 

liegt ebenfalls eine hohe Schutzfunktion der Deckschichten vor (vgl. Anlage 4.3). 

5.4 Grundwasserströmungsverhältnisse 

Gemäß der vorliegenden hydrogeologischen Karte 1 : 50.000 Blatt L 5930 Ebern (vgl. 

Anlage 1.3) ist im Untersuchungsgebiet eine Grundwasser-Anströmung aus nördlichen 

bis nordwestlichen Richtungen anzusetzen. Der Brunnen selbst wird vermutl. v.a. aus 

nordwestlicher Richtung angeströmt. Das Grundwassergefälle kann anhand der 

Grundwassergleichen der hydrogeologischen Karte mit 0,4 % abgeschätzt werden.  

5.5 Künftiger Betrieb und Entnahmemengen 

Aus Gründen einer vorzeitigen Brunnenalterung infolge von Verockerungen sollte 

generell möglichst keine Absenkung in den Filter hinein angestrebt werden. Dies kann 

durch eine geringere Beaufschlagung unter gleichzeitiger Verlängerung der Pumpzeiten 

erreicht werden. Die beantragte Momentanentnahme von 6 l/s sollte nur in 

Ausnahmesituationen (z.B. Ausfall des Tiefbrunnen V) ausgeschöpft werden. Die seit 
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Januar 2015 eingestellte Momentanentnahme von 4,0 l/s führt immer noch zeitweise zu 

Betriebswasserspiegeln knapp unterhalb der OK Filter und sollte so angepasst werden, 

dass keine Absenkungen mehr in den Filterbereich hinein stattfinden.  

5.6 Bilanzierung  

Für die Bestimmung des Einzugsgebiets der Brunnen ist die Gesamtentnahme über einen 

längeren hydrologischen Zeitraum maßgebend. Die Summe der Grundwasserentnahmen 

aus dem Grundwassergewinnungsgebiet muss durch die GW-Neubildungsrate im 

Untersuchungsgebiet gedeckt sein. Zur Bilanzierung wird die Jahresentnahme 

entsprechend dem beantragten Wasserrecht von Qa = 95 000 m³/a angesetzt.  

Für die Berechnungen wird wegen der mächtigen Überdeckung des Aquifers mit 

Tonstein von einer geringen Grundwasserneubildungshöhe von 30 mm/a ausgegangen. 

Unter Ansatz eines Erschließungsfaktors von 0,3 errechnet sich die erforderliche 

Neubildungsfläche von rund 10,5 km² (vgl. Anlage 4.2). Die berechnete Fläche steht im 

Hinterland zur Verfügung. 

6 Auswirkung der beantragten Grundwasserentnahme 

Der im Tiefbrunnen IV Rattelsdorf erschlossene Grundwasserleiter steht in Tiefen ab 

ca. 42 m u. GOK an. Die beantragte Entnahme entspricht den bisher genehmigten 

Mengen. Auswirkungen auf die Belange Dritter bzw. auf den Naturhaushalt sind bisher 

nicht bekannt und auch künftig nicht zu erwarten. Aufgrund der Tiefenlage des 

genutzten Grundwasserleiters ist eine Beeinflussung von land- und forstwirtschaftlichen 

Flächen durch den Betrieb des Tiefbrunnen IV Rattelsdorf im Einzugsgebiet nicht zu 

erwarten. 

7 Überprüfung Wasserschutzgebiet 

7.1 Geohydraulische Aquiferparameter 

Zur Ermittlung der geohydraulischen Parameter wurde der ca. 74-stündige Pumpversuch 

vom Mai 2014 ausgewertet und mit dem Pumpversuch von 1997 verglichen (siehe 

Anlagen 3.2-3.4).  
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                    Tab. 9 Ermittelte hydraulische Parameter 

Pumpversuch 
Transmissivität 

T [m²/s] 

Durchlässigkeits-
koeffizient 

kf [m/s] 

angesetzte Netto-
aquifermächtigkeit 

M [m] 
Auswertemethode 

2014 1,1*10-3 1,83*10-5 60 Theis 
1997 1,3*10-3 2,17*10-5 60 Theis 

Die Ergebnisse von 2014 bestätigen die Ergebnisse von 1997, es ergibt sich ein 

geringfügig niedrigerer kf-Wert. Für weitere Berechnungen wird ein kf-Wert von 

1,83*10-5 m/s sowie ein anhand von Literaturangaben abgeschätzter nutzbarer 

Hohlraumanteil von 1 % angesetzt. 

7.2 Einzugsgebiet 

Der unterirdische Zustrom (Randstromlinie) zum Brunnen lässt sich mit den 

Entnahmemengen und den hydraulischen Kennwerten des Aquifers unter der Annahme, 

dass idealisierte Bedingungen wie z. B. Homogenität und Isotropie des Aquifers, 

paralleles Grundwasserfließen u. a. vorherrschen, rechnerisch ermitteln. Die Ermittlung 

der Randstromlinie erfolgt auf Grundlage der genehmigten Jahresentnahme von 

95 000 m³/a, umgerechnet auf einen 24-stündigen Betrieb. Die Randstromlinie ergibt 

sich danach wie folgt:  

                    Tab. 10 Berechnete Randstromlinie für den Tiefbrunnen II, Werte gerundet (vgl. Anl. 4.4.2). 

 Tiefbrunnen IV Rattelsdorf 

Momentanentnahme Q [l/s] 
(Qa, gemittelt über 24 h) 

3,0 

Untere Kulmination xu [m] 108,7 

Entnahmebreite auf Fassungshöhe b [m] 341,5 

Abstand des ungestörten Bereiches im Oberstrom D [m] 590,8 

Entnahmebreite im Oberstrom B [m] 683,1 

Die ermittelte Randstromlinie ist in Anlage 2.2 grafisch dargestellt. Sämtliche in die zur 

Geländeoberfläche extrapolierte Randstromlinie hineinentwässernden Flächen sind als 

oberirdisches Einzugsgebiet zu bezeichnen. Dieses wird durch morphologische 

Erhebungen und die dort verlaufenden oberirdischen Wasserscheiden sowie durch 

abflusswirksame Vorfluter begrenzt.  

7.3 Überprüfung Wasserschutzgebietsgrenzen 

Die Ermittlung der Schutzzonen erfolgt nach DVGW Arbeitsblatt W 101 sowie 

Merkblatt Slg Wasser 1.2/7 des Bayerischen Landesamts für Umwelt. Die 
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Grenzziehungen sollen, soweit möglich, entlang vorhandener Grundstücksgrenzen 

erfolgen. 

Schutzzone I 

Die Schutzzone I soll nach dem DVGW Arbeitsblatt W 101 (2006) zum Schutz der 

Trinkwassergewinnungsanlage mit einer allseitigen Ausdehnung um einen Brunnen von 

mindestens 10 m eingezäunt werden. Der Fassungsbereich ist großräumig (ca. 30-40 m) 

eingezäunt, lediglich nach Norden beträgt die Entfernung Brunnenhaus-Einzäunung nur 

ca. 6 m, da hier ein Hohlweg verläuft und der Wald beginnt. Aufgrund der mächtigen 

Überdeckung des genutzten Aquifers mit Feuerletten ist dies hinnehmbar. Die 

eingezäunte Fläche entspricht nicht der in Anlage 2.2 (bestehendes Wasserschutzgebiet) 

dargestellten Schutzzone W I. Im Vorschlag Wasserschutzgebiet (Anl. 2.3) ist die W I 

den realen Gegebenheiten vor Ort angepasst dargestellt. 

Schutzzone W II 

Die Schutzzone II orientiert sich an der 50 Tage-Linie, die rechnerisch in Anlehnung an 

die genehmigte Jahresentnahme für den Fall eines 24 h-Betriebes mit Q = 3,01 l/s 

bestimmt wurde. Ohne Berücksichtigung der Deckschichten (vertikale Sickerzeiten) 

wurden folgende idealisierte Radialabstände zum Brunnen im Untergrund rechnerisch 

ermittelt: 

                     Tab. 11 Berechnete 50-Tagelinie, ohne Berücksichtigung der Deckschichten, gerundet (vgl. Anl.  
 4.4.1). 

 Tiefbrunnen IV Rattelsdorf 

Oberstromiger Abstand [m] 115 

Seitenstromiger Abstand [m] 83 

Unterstromiger Abstand [m] 51 

Die bestehende Schutzzone W II ist aus fachlicher Sicht ausreichend groß bemessen. 

 

Schutzzone W III 

In Anlage 2.3 sind das ermittelte Einzugsgebiet sowie das vorgeschlagene 

Wasserschutzgebiet dargestellt.  

Das bestehende Wasserschutzgebiet ist ausreichend groß bemessen. Allerdings verläuft 

die Grenze im Südwesten des Wasserschutzgebiets nicht entlang von Flurgrenzen oder 
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Wegen. Im Schutzgebietsvorschlag (Anlage 2.3) wurde dies korrigiert. Im Nordwesten 

der W III kann aus fachlicher Sicht ein Teil des Flurstücks 13/1 aus dem bestehenden 

Wasserschutzgebiet herausgenommen werden. Es wird vorgeschlagen, die Grenze der 

W III hier entlang eines bestehenden Weges zu legen.   

8 Schutzgebietsverordnung 

In Anlage 6 ist die aktuelle Schutzgebietsverordnung beigelegt. Änderungen ergaben 

sich August 2003 (Streichung Ziffer 1.20), September 2003 (Änderung der 

Bußgeldsumme von 100.000 Mark in 50.000 Euro) und Oktober 2013 (Geltung des § 52 

Abs. 1 Sätze 2 und 3 des WHG für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten, 

Beschränkungen und Handlungspflichten des § 3). 

Der Schutzgebietskatalog entspricht in Teilen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. 

Im Wesentlichen sollten folgende Punkte in Anlehnung an den Musterkatalog für 

Wasserschutzgebiete in Bayern neu aufgenommen werden: 

- Verbot der Errichtung von Windkraftanlagen  

- Verbot der Durchführungen von Bohrungen für Erdwärmeanlagen  

- Aufnahme des Verbots der Erweiterung bzw. Neuerrichtung von Biogasanlagen 

Folgender Punkt sollte geändert werden: 

- Ziffer 1.2 Düngen mit sonstigen organischen und mineralischen Stickstoffdüngern: 

nur zulässig unter Einhaltung der aktuellen fachlichen und rechtlichen Regeln, 

einschließlich schlagbezogener Aufzeichnung der Düngebedarfsermittlung, der 

Düngezeitpunkte und Höhe der Gaben. 
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Leistungscharakteristik Brunnen Projekt-Nr.: Anlage:

Projekt: Tiefbrunnen IV Rattelsdorf, Wasserrechtliche Genehmigung 196676 3.3

Ermittlung des Leistungscharakteristik eines Brunnen aus einem mindestens

dreistufigen Pumpversuch (Brunnentest) mittels grafischer Darstellung der Q-s-Linie

Wasserversorgung Ruhewasserspiegel Ansatz Bezugsmeßpunkt ca. Bezugspunkt

Markt Rattelsdorf 44,14 [m u.Bezug] 284,80 [m NN] Brunnenkopf

Brunnenbezeichnung Pumpversuchsbeginn Pumpversuchsende Dauer PV [h]

Tiefbrunnen IV Rattelsdorf 20.5.14 8:15 [TT.MM.JJ hh:mm] 23.5.14 10:30 [TT.MM.JJ hh:mm] 74:15:00

Eingabe: Entnahmestufen Q [l/s] Absenkung [m u. Bezug] Dauer Beharrung t [h]

0,00 Beginn PV 44,14 RWSP Pumpe ein Beginn PV

5,13 Q 1 51,60 s 1 ca. 12 h t 1

Q 2 s 2 t 2

Q 3 s 3 t 3

Q 4 s 4 t 4

Q 5 s 5 t 5

Ausgabe: spezifische Ergiebigkeit Absenkung [m u. RWSP] Wasserspiegel [m NN] ca.

0,00 RWSP 0,00 RWSP 240,66 RWSP

0,69 C1 [l/sm] 7,46 s 1 233,20 WSP - s 1

C2 [l/sm] s 2 WSP - s 2

C3 [l/sm] s 3 WSP - s 3

C4 [l/sm] s 4 WSP - s 4

C5 [l/sm] s 5 WSP - s 5

Diagramm:

GOK = Geländeoberkante RWSP = Ruhewasserspiegel PV = Pumpversuch

ROK = Rohroberkante WSP = Wasserspiegel
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Gartiser, Germann & Piewak , Ingenieurbüro für Geotechnik und Umwelt GmbH, Bamberg

Quantitative Messdaten Tiefbrunnen IV Rattelsdorf 2013 - 2018 Anlage 4.1.1

Vorhabensträger: Markt Rattelsdorf

Vorhaben: Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren Tiefbrunnen IV Rattesldorf Projektnr.: 196676

BZP [m ü. NN] = 284,8

BZPneu [m ü. NN] = 284,8

Datum
Entnahme  

[m³/Monat]

Ruhewasserspiegel 

[m u. BZP]

Ruhewasserspiegel 

[m ü. NN]

Betriebswasserspiegel 

[m u. BZP]

Betriebswasserspiegel 

[m ü. NN]

Absenkung 

[m]

Förderstrom 

[l/s ]

Januar 13 3.915 44,38 240,42 51,66 233,14 7,28 5,8
Februar 13 3.643 44,38 240,42 51,66 233,14 7,28 5,8

März 13 4.159 44,38 240,42 51,66 233,14 7,28 5,8
April 13 4.141 44,38 240,42 52,04 232,76 7,66 5,8
Mai 13 4.133 44,38 240,42 51,66 233,14 7,28 5,8
Juni 13 7.207 44,38 240,42 53,58 231,22 9,20 5,8
Juli 13 6.620 44,76 240,04 55,49 229,31 10,73 5,8

August 13 4.335 44,76 240,04 52,43 232,37 7,67 5,8
September 13 3.997 44,76 240,04 52,43 232,37 7,67 5,8

Oktober 13 4.046 44,76 240,04 52,43 232,37 7,67 5,8
November 13 4.495 44,76 240,04 54,34 230,46 9,58 5,8
Dezember 13 4.255 44,38 240,42 52,43 232,37 8,05 5,8

Januar 14 4.136 44,38 240,42 52,04 232,76 7,66 5,8
Februar 14 3.719 44,38 240,42 52,04 232,76 7,66 5,8

März 14 4.265 44,38 240,42 52,04 232,76 7,66 5,8
April 14 4.161 44,76 240,04 52,43 232,37 7,67 5,8
Mai 14 1.615 44,76 240,04 5,8
Juni 14 4.364 44,38 240,42 50,51 234,29 6,13 5,8
Juli 14 4.430 44,76 240,04 50,51 234,29 5,75 5,0

August 14 4.272 44,76 240,04 51,28 233,52 6,52 5,0
September 14 5.017 45,53 239,27 51,28 233,52 5,75 5,0

Oktober 14 4.076 45,53 239,27 50,51 234,29 4,98 5,0
November 14 3.804 44,76 240,04 50,51 234,29 5,75 5,0
Dezember 14 6.129 44,76 240,04 51,28 233,52 6,52 5,0

Januar 15 5.701 45,53 239,27 51,28 233,52 5,75 4,0
Februar 15 5.961 45,53 239,27 51,28 233,52 5,75 4,0

März 15 6.686 45,91 238,89 51,66 233,14 5,75 4,0
April 15 6.271 45,91 238,89 51,66 233,14 5,75 4,0
Mai 15 6.450 45,91 238,89 51,66 233,14 5,75 4,0
Juni 15 6.462 51,93 232,87 4,0
Juli 15 6.907 46,37 238,43 51,85 232,95 5,48 4,0

August 15 6.607 46,40 238,40 51,87 232,93 5,47 4,0
September 15 5.409 46,08 238,72 51,82 232,98 5,74 4,0

Oktober 15 5.697 46,42 238,38 51,82 232,98 5,40 4,0
November 15 5.175 46,45 238,35 51,85 232,95 5,40 4,0
Dezember 15 5.449 46,54 238,26 51,85 232,95 5,31 4,0

Januar 16 6.153 46,48 238,32 51,82 232,98 5,34 4,0
Februar 16 3.343 46,40 238,40 51,82 232,98 5,42 4,0

März 16 5.423 46,25 238,55 51,70 233,10 5,45 4,0
April 16 6.231 46,42 238,38 51,85 232,95 5,43 4,0
Mai 16 2.455 46,76 238,04 51,82 232,98 5,06 4,0
Juni 16 6.041 46,71 238,09 51,85 232,95 5,14 4,0
Juli 16 5.852 46,65 238,15 51,85 232,95 5,20 4,0

August 16 6.256 46,59 238,21 51,93 232,87 5,34 4,0
September 16 5.798 4,0

Oktober 16 5.884 45,52 239,28 50,57 234,23 5,05 4,0
November 16 5.999 45,57 239,23 51,36 233,44 5,79 4,0
Dezember 16 6.705 45,74 239,06 51,82 232,98 6,08 4,0

Januar 17 7.268 44,35 240,45 51,93 232,87 7,58 4,0
Februar 17 6.736 43,84 240,96 51,93 232,87 8,09 4,0

März 17 6.550 43,64 241,16 51,82 232,98 8,18 4,0
April 17 5.307 43,47 241,33 50,71 234,09 7,24 4,0
Mai 17 5.377 43,44 241,36 50,88 233,92 7,44 4,0
Juni 17 5.594 43,53 241,27 51,45 233,35 7,92 4,0
Juli 17 5.361 43,50 241,30 51,42 233,38 7,92 4,0

August 17 4.747 43,27 241,53 49,69 235,11 6,42 4,0
September 17 4.525 43,10 241,70 48,72 236,08 5,62 4,0

Oktober 17 4.691 43,07 241,73 48,47 236,33 5,40 4,0
November 17 4.572 42,85 241,95 48,35 236,45 5,50 4,0
Dezember 17 4.735 42,37 242,43 46,96 237,84 4,59 4,0

Januar 18 4595 42,11 242,69 46,34 238,46 4,23 4,0
Februar 18 4209 46,08 238,72 4,0

März 18 4705 42,14 242,66 46,11 238,69 3,97 4,0
April 18 5320 42,39 242,41 46,48 238,32 4,09 4,0
Mai 18 5551 42,51 242,29 46,76 238,04 4,25 4,0
Juni 18 5667 42,65 242,15 47,25 237,55 4,60 4,0
Juli 18 6185 42,96 241,84 48,18 236,62 5,22 4,0

August 18 6033 42,99 241,81 51,65 233,15 8,66 4,0
September 18 5284 42,90 241,90 48,44 236,36 5,54 4,0

Oktober 18 5193 43,02 241,78 48,44 236,36 5,42 4,0
November 18 4935 43,16 241,64 48,84 235,96 5,68 4,0
Dezember 18 5408 43,13 241,67 48,70 236,10 5,57 4,0

Minimum 1.615 42,11 238,04 46,08 229,31 3,97 4,00
Maximum 7.268 46,76 242,69 55,49 238,72 10,73 5,80
Mittelwert 5172 44,61 240,19 50,87 233,93 6,31 4,53
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Projekt-Nr.: Anlage:

Projekt: 196676 4.2

Literatur: BAYER. LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT (1995): Leitlinien
für die Ermittlung der Einzugsgebietes von Grundwassererschließungen

DVWK (1982): Ermittlung des nutzbaren Grundwasserdargebots,
Teilband 58/1 und 58/2.

Eingabe: 95.000 Qa [m³/a] Mittlere Jahresschüttung
30 qE [mm] Mittlere Grundwasserneubildungsrate
0,3 E [-] angesetzter Erschließungsfaktor

Ausgabe: 260 Qd [m³/d] Mittlere Tagesentnahmemenge
3,0 Qm [l/s] Mittlere Momentanentnahmemenge bezogen auf 24 h
1,0 R [l/s*km²] Mittlere flächige Grundwasserneubildungsrate

10,56 FE [km²] Einzugsgebietsgröße unter Berücksichtigung
der Jahreswassermenge und Erschließungsfaktor

Berechnungsgrundlagen:

Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren Tiefbrunnen IV Rattelsdorf
Datenblatt zur Berechnung der Einzugsgebietsgröße

Mittlere Tagesentnahmemenge:

Jahresentnahmemenge:

Mittlere flächige Grundwasserneubildung:

Ermittlung der Flächengröße des Einzugsgebietes:

EqE

Qa
FE

*

1000/
=

tQmQd *3600*=

365*QdQa =

100/169,3*qER =

196676_WR_Anl04-2_Einzugsgebietsgröße.xls Bil (m³a) Seite 1 von 1 Seiten 11.06.2019 14:13



Berechnung "Grundwasserschutz durch Überdeckung (HÖLTING)" Projekt-Nr.: Anlage:

Auftraggeber:Markt Rattelsdorf
Projekt: Wasserversorgung Markt Rattelsdorf, Brunnen IV Rattelsdorf

Ermittlung der Gesamtschutzfunktion der Grundwasserüberdeckung
aus: GLA-Fachberichte 13: Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung, München 1995.

Gesteinsspezifische Schutzfunktion Gi entspricht Produkt aus P und F

(Festgestein) bzw. Punktzahl pro Schichtmächtigkeit (Lockergestein).

 nach HÖLTING et al. (1995)

Bohrung: Brunnen IV Rattelsdorf

Einheit Stratigraphie
Gesteinsart / 

Bodenart

Unterkante 
Schicht / 
Horizont     

[m u. GOK] *)

Schicht-
mächtigkeit 

(mi) [m] **)

Schutz-
funktion des 
Bodens (B)    

[Σ nFK]

Punktwert (P), 
gesteinsspez. 

Schutzfunktion

strukurelle 
Eigenschaft (F)

Spezifische 
Schutzfunktion, 

Einzelschicht 
(Gi*mi bzw. B)

Σ Schutz-
funktion 

(B+ΣGi*mi)*W

Boden 1,00 1,00 220 500 2283,75

Feuerletten
Tonstein, 
Schluffstein, 
schwach sandig

34,0 33,0 20 1 660 1408,75

Tonstein, 
Schluffstein

37,0 3,0 20 1 60 253,75

Festgestein
Sandstein, 
feinsandig, 
tonig, schluffig

40 3,0 15 1 45 148,75

Tonstein, 
Schluffstein, 
schwach 
feinsandig

42,0 2,0 20 1 40 70

0

Bewertung Sickerwasserrate Gesamtschutzfunktion (S): 2283,75

Grundwasserneubildung [mm/a] ***) 30 hoch

Faktor Sickerwasserrate (W) 1,75

Bewertung hydrogeologische Situation

schwebende GW-Stockwerke (Q) 0 (0= nicht vorhanden; pauschal 500 Pkte je GW-Stockwerk, das über Quellen entwässert) 

artesische Verhältnisse (D) 0 (0= nicht vorhanden bzw. wird nicht berücksichtigt; bei Artesik pauschal: 1500 Pkte)

Zu beachten: Im engeren Sinne wird oft nur die Bewertung der tieferen ungesättigten Zone unterhalb der Bodenzone von 1 m u. GOK (Durchwurzelungszone) betrachtet!

*) Berrücksichtigung der Bodenüberdeckung bis max. 1 m u. GOK (Σ nFK-Werte, horizontweise).

**) Bodenüberdeckung kann durch bodenphysikalische Untersuchungen oder Schätzungen nach Bodenkundl. Kartieranleitung KA 5 (Σ nFK) ermittt werden.

***) GW-Neubildung als Zahl und nicht als Bereich, z.B. "300-400" angeben.

Klasseneinteilung der Gesamtschutzfunktion nach HÖLTING (Tab. 7):

Gesamtschutz- Gesamtpunkt-         Größenordnung der Verweildauer Empfindlichkeit

funktion zahl    S                   des Sickerwassers 

        in der Grundwasserüberdeckung

sehr hoch > 4000                     > 25 Jahre sehr gering

hoch > 2000 - 4000                 10 - 25 Jahre gering

mittel > 1000 - 2000                   3 - 10 Jahre mittel

gering > 500 - 1000              mehrere Monate bis ca. 3 Jahre hoch

sehr gering <= 500                 wenige Tage bis etwa 1 Jahr sehr hoch

Hohe Punktezahl bedeutet relativ lange Sickerzeit und damit relativ hohe Schutzfunktion.

196676 4.3
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Datenblatt zur Berechnung von Wasserschutzgebietszone II Projekt-Nr.: Anlage:

Projekt: Markt Rattelsdorf, Tiefbrunnen IV Rattelsdorf 196676 4.4.1

Literatur: BAYER. LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT (1985):
Trinkwasserschutzgebiete, Informationsbericht einer Dienstbesprechung.

DVWK (1982): Ermittlung des nutzbaren Grundwasserdargebots,
Teilband 58/1 und 58/2.

Eingabe: 0,003 Q [m³/s] Entnahmemenge aus Förderbrunnen
1,83E-05 kf [m/s] Durchlässigkeit des Grundwasserleiters

60 M [m] Grundwassermächtigkeit/Nettoaquifermächtigkeit
0,004 Jnat [-] natürliches Grundwassergefälle bei Q = 0
0,01 S [-] Speicherkoeffizient/nutzbares Porenvolumen

50 t [d] Zeit zur Berechnung der x Tage-Linie

Ausgabe: 4,32E+06 t [s] Zeit in Sekunden zur Berechnung der x Tages-Linie
83 r50 [m] x Tage-Linie im Radialabstand des Brunnens

7,96E-04 C1 [m²/s] Hilfsformel 1 zur Berechnung x Tage-Linie r50ob/unt
7,32E-06 C2 [m/s] Hilfsformel 1 zur Berechnung x Tage-Linie r50ob/unt

108,71 C1/C2 wenn C1/C2 > 500, dann geringe Fehlergröße < 10 %
115 r50o [m] x Tage-Linie im Anstrombereich des Brunnens
-51 r50u [m] x Tage-Linie im Abstrombereich des Brunnens

Berechnungsgrundlagen:

Bedingungen zur Gültigkeit der Berechnung des Wasserschutzgebietszone:
- gespanntes Grundwasser bzw. bei freiem Grundwasser gilt Absenkung << M
- homogener und isotroper Aufbau des Grundwasserleiters
- vollkommener Brunnen
- konstante und parallele Grundwasseranströmung

Berechnung der 50 Tage-Linie, seitliche Begrenzungspunkte (Zylinderformel):

Berechnung der 50 Tage-Linie, oberstromige und unterstromige Begrenzungspunkte:

mit den Hilfsformeln:

und

SM

tQ
r

**

50*
50

Π
=

tCtCuor *2*1*2/50 2

1

+±=

SM

Q
C

***2
1

Π
=

S

Jnatkf
C

*
2 =
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Datenblatt zur Berechnung von Grundwassereinzugsgebieten Projekt-Nr.: Anlage:

Projekt: Markt Rattelsdorf, Tiefbrunnen IV Rattelsdorf 164759 4.4.2

Literatur: BAYER. LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT (1996): Leitlinien
für die Ermittlung der Einzugsgebietes von Grundwassererschließungen

DVWK (1982): Ermittlung des nutzbaren Grundwasserdargebots,
Teilband 58/1 und 58/2.

Eingabe: 0,003 Q [m³/s] Entnahmemenge aus Förderbrunnen
1,83E-05 kf [m/s] Durchlässigkeit des Grundwasserleiters

60 M [m] Grundwassermächtigkeit/Nettoaquifermächtigkeit
0,004 Jnat [-] natürliches Grundwassergefälle bei Q = 0

500 y [m] Abstand Punkt Py zum Förderbrunnen  
0,01 S [-] Speicherkoeffizient/nutzbares Porenvolumen

Ausgabe: 1,10E-03 T [m²/s] Transmissivität (T= kf*M)
683,06 B [m] Entnahmebreite im Oberstrom bei Entnahme Q
341,53 b [m] Entnahmebreite auf Fassungshöhe bei Entnahme Q
108,71 xu [m] Untere Kulmination bei Entnahme Q
590,83 D [m] Abstand des ungestörten Bereiches im Oberstrom

bei Entnahme Q (Ansatz von B)
0,63 va [m/d] natürliche Abstandsgeschwindigkeit pro Tag

494,47 t [d] Laufzeit eines Wasserteilchens ab Py zum
Förderbrunnen

Berechnungsgrundlagen:

Bedingungen zur Gültigkeit der Berechnung der Randstromlinie bzw. des Einzugsgebietes
- parallele Grundwasserströmung
- gespannte Grundwasserverhältnisse
- bei freien Grundwasserverhältnissen muß die Absenkung im Brunnen gering
  sein im Vergleich zur Mächtigkeit
- Vernachlässigung der Grundwasserneubildung im Bereich der Randstromlinie

Entnahmebreite B im Oberstrom bei Entnahme Q:

Abstand des ungestörten Bereiches D (Ansatz von B):

halbe Entnahmebreite b auf Fassungshöhe (TODD 1980):

Abstand der Unteren Kulmination xu  (TODD 1980):

Laufzeit eines Wasserteilchens zum Brunnen ab Punkt x (WYSSLING):

Abstandsgeschwindigkeit va:

JnatkfM

Q
B

**
=

JkfM

Q
b

***2
=

Π
=

*2

B
xu

xu

B
xu

D
*2

2
²

2

÷
ø

ö
ç
è

æ
+

=

va

xu

x
xux

t

÷
ø

ö
ç
è

æ
+−

=

1ln*

S

Jnatkf
va

86400**
=
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Berechnung der Ionenbilanz einer Wasseranalyse Projekt-Nr.: Anlage:

Projekt: Wasserversorgung Rattelsdorf, Wasserrechtliche Erlaubnis Tiefbrunnen IV 196676 5.2

Plausibilität Die Plausibilität einer Wasseranalyse ergibt sich aus der Ionenbilanz der 8 Hauptionen.

Eisen, Mangan und andere werden berücksichtigt, wenn ihr Anteil an der Kationensumme

jewiels mehr als 1 % beträgt. Eine Ionenbilanz ist dann akzeptabel, wenn der prozentuale

Unterschied zwischen Kationen und Anionen  max. 

+/- 5 % bei Wässern mit einer Konzentration c (eq) < 2 mmol/l und

+/- 2 % bei Wässern mit einer Konzentration c (eq) > 2 mmol/l beträgt.

Bei größeren Differenzen sollte auf weitere Erdalkalien untersucht werden.

HCO3 Die HCO3- Konzentration lässt sich im Bereich pH 4,3 bis 8,2 näherungsweise aus dem
Ks 4,3-Wert in Abhängigkeit von der Ionenstärke berechnen, sofern keine anderen

Säuren als Kohlensäure im Wasser vorhanden sind.

Beprobung Tiefbrunnen IV 

Beprobung vom 20.09.2018 8:20 Uhr durch Labor N-Ergie

Parameter pH 7,44 [-] Temp. 11,6 [°C]

vor Ort el.Lf 25°C 788 [µS/cm] Trübung

[mg/l] Bemerkg. mmol/l Bemerkg.

im Labor O 2 1,9 KB 8,2 0,6

TOC n.u. Ks 4,3 7,34

(frei) (frei)

n. u. = nicht untersucht n. b. = < nicht bestimmbar

Kationen [mg/l] Bemerkg. Ausgabe: c [mmol/l] c (eq) [mmol/l] c (eq) [%]

Ca 2+ 52 Ca 2+ 1,297 2,595 28,99

Mg 2+ 53 Mg 2+ 2,181 4,361 48,72

Na + 42 Na + 1,827 1,827 20,41

K + 6,6 K + 0,169 0,169 1,89

Fe 2+ 0 <0,01 Fe 2+ 0,000 0,000 0,00

Mn 2+ 0 <0,01 Mn 2+ 0,000 0,000 0,00

Summe 5,474 8,952 100,00

Anionen [mg/l] Bemerkg. c [mmol/l] c (eq) [mmol/l] c (eq) [%]

Cl - 11,0 Cl - 0,310 0,310 3,45

NO3 - 1,0 NO3 - 0,016 0,016 0,18

NO2 - n.u. NO2 - 0,000 0,000 0,00

SO4 2- 67,0 SO4 2- 0,697 1,395 15,50

HCO3 - 444,2 berechnet HCO3 - 7,280 7,280 80,88

Summe 8,304 9,001 100,00

Umrechnung von Hydrogenkarbonat Bilanzfehler -0,55 [%]

mmol/l delta m

Ks 4,3 7,34 0,06 HCO3 - 444,20 [mg/l]

wenn Ionenstärke µ< 8,3 ist delta m = 0,05 mmol/l

wenn Ionenstärke µ> 8,3 ist delta m = 0,06 mmol/l Ionenstärke 13,15 µ [mmol/l]
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Berechnung der Gesamthärte und des Härtegrades einer Wasseranalyse Projekt-Nr.: Anlage:

Projekt: Wasserversorgung Rattelsdorf, Wasserrechtliche Erlaubnis Tiefbrunnen IV 196676 5.3

Definition Wasserhärte nach DIN 19 640: Bezeichnung für den Gehalt des Wassers an bestimmten Ionen

Die Gesamthärte umfasst die Gehalte der Erdalkalkien (CaO+MgO) und wird aus der Massen-
konzentration einer Wasseranalyse errechnet:

Gesamthärte °dH = (CaO+1,4 MgO) mg/l / 10

Die Verbindungen sind schwer wasserlöslich und fallen bei Erwärmung meist als Carbonate aus.

Die Carbonathärte entspricht dem Gehalt an Hydrogencarbonaten (HCO3, sofern vorhanden
auch CO3) aller Kationen, insbesondere der Erdalkalien und Alkalien.

Die Nichtcarbonathärte (Mineralhärte) ist die Gesamthärte abzüglich der Carbonathärte.
Sie ist eine Rechengröße und wird meist nicht mehr angegeben.

Einteilung Härtebereich nach Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vom 17.07.2013

Härtebereich mmol/l* °dH Beurteilg.

1 < 1,5 < 8,4 weich 
2 1,5 - 2,5 8,4 - 14 mittel
3 >2,5 > 14 hart

Literatur HÖLTING, B. (1996): Hydrogeologie,  5. Auflage, S. 250 ff.
LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER (1993): Grundwasser - Richtlinien für
Beobachtung und Auswertung, Teil 3 - Grundwasserbeschaffenheit, S. 40 ff.

Beprobung Tiefbrunnen IV

Beprobung vom 20.09.2018 8:20 Uhr durch Labor N-Ergie

[mg/l] c [mmol/l]

Parameter Ca 2+ 52,0 1,297
Mg 2+ 53,0 2,181

Summe 3,478 Summe Erdalkalien

° dH

Berechng. Ca-Härte 7,3
Mg-Härte 12,2 Härtebereich

Gesamthärte 19,4 3

Carbonathärte 20,6 entspricht

Nichtkarbonathärte -1,1 hart

*Anmerkung: Gem. DVGW Rundschreiben W 01/07 vom 13.03.2007 ist nach dem Wasch- und Reingungsmittel-
gesetz die internationale Angabe Calciumcarbonat pro Liter als Begriff für die Härte eingeführt.
Der DVGW geht davon aus, daß weiterhin wie bisher die Summe aus Ca und Mg, berechnet als
Calciumcarbonat anzugeben ist. Das Gesetz macht hierzu keine weiteren Angaben.
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Anlage 5.4

























































































Anlage 5.5
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